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s 1 -
Die Lateinische Hauptschule verfolgt den allgemeinen

Zweck der humanistischen Gymnasien unseres Vaterlandes und
hat die Bestimmung , ihre Zöglinge zu wissenschaftlichen Studien
auf Universitäten und anderen Hochschulen vorzubereiten , sowie
diejenigen zu unterrichten , welche für die Bedürfnisse des bürger¬
lichen Lebens oder für den Eintritt in den Staatsdienst eine
höhere Schulbildung sich zu erwerben geneigt und genötigt sind .

s 2 .
Die Aufnahme erfolgt in der Regel nur zu Anfang jedes Aufnahme ,

Halbjahres . Der Aufzunehmende hat sich vorher bei dem Rektor
zu melden , ein Zeugnis über seine sittliche Führung und den
Stand seiner Kenntnisse von seinen früheren Lehrern beizubringen
und sich , sofern er nicht von einem preußischen oder anderen
gleichberechtigten Gymnasium kommt , einer Prüfung zu unter¬
werfen , deren Ergebnis die Klasse bestimmt , in welche er eingereiht
wird . Vor dem zehnten Lebensjahre kann in der Regel niemand
aufgenommen werden . Für die Aufnahme werden 3 ^ 50
an die Schulkasse entrichtet .

8 3 -
Auswärtige Schüler , welche nicht Zöglinge des Alumnats , Wohnung ,

der Pensions - oder der Waisenanstalt sind , dürfen nur in solchen
Häusern Wohnung und Kost nehmen , deren Wahl der Rektor
gutgeheißen hat . Von jeder beabsichtigten Veränderung haben sie
diesem ebenso wie dem Ordinarius Anzeige zu machen und sich
die Genehmigung dazu zu erbitten . Selbständigkeit in der
Wohnung ohne genügende Aufsicht kann nicht gestattet werden .

§ 4 .
Das jährliche Schulgeld beträgt in allen Klassen 140 Schulaeid .

und wird in vierteljährlichen Teilzahlungen an den Rendanten
der Schulkasse um die Mitte jedes Vierteljahres entrichtet . Der
Tag der Schulgelderhebungwird von seiten der Schule bekannt
gegeben . Nur bedürftigen und besonders würdigen Schülern kann



das Schulgeld ganz oder teilweise erlassen werden , aber immer
nur auf ein Halbjahr ; bezügliche Gesuche sind jedesmal zu An¬
fang des Halbjahres durch die Vermittlung des Ordinarius an
den Rektor einzureichen .

Bei der ersten Bewerbung um Schulgelderlaß müssen die
Angehörigen schriftlichen Nachweis der Bedürftigkeit (Zahl der
unversorgten Kinder , Einkommen und Vermögensverhältnisse )
beim Rektor einreichen . Ohne diesen erstmaligen Nachweis der
Eltern und das vom Schüler selbst geschriebene Halbjahrsgesuch
kann eine Berücksichtigung nicht stattfinden .

§ S .
Schulgeld - Außerdem wird Geschwistern, welche die Schulen der Francke -
GMwistcr . schen Stiftungen besuchen , ohne besonderes Gesuch jährliche Er¬

mäßigung des Schulgeldes gewährt . Der Schulgelderlaß beträgt
für jedes Kind

bei zwei Geschwistern 10 ^ , also jährlich im ganzen 20 ^
„ drei .. 20 „ „ ,. „ „ 60 „
.. vier ., 2S „ ,. „ .. „ 100 „
.. fünf ,. 28 „ „ „ ., „ 140 „
„ sechs .. 30 ..... , ,. „ 180 „

gleichgültig ob die Geschwisterdie Lateinische Hauptschule , die
Oberrealschule , das Lehrerinnen - Seminar , die höhere Mädchenschule
oder die Vorschule besuchen .

§ 6 .
zchnibcsuch . Regelmäßiger Schulbesuch , auch der Sing - , Zeichen - und

Turnstunden, ist die erste Bedingung zur Erreichung des Schul¬
zweckes . Wer an wahlfreiemUnterricht beteiligt ist , "kann von der
Teilnahme nur am Schluß eines Halbjahres mit schriftlicher
Einwilligung der Eltern oder des Vormundes befreit werden ,
welche dem zuständigen Lehrer vorzulegen ist . Daß der Konfir¬
manden - Unterricht vor dem Eintritt in die Sekunda besucht
werde , ist sehr wünschenswert .

Wer durch Erkrankung am Schulbesuche gehindert ist , muß
sich , wenn er in der Anstalt wohnt , sofort bei den Lehrern in
der vorschriftsmäßigen Weise entschuldigenlassen . Die Stadt¬
schüler sind im Falle einer Erkrankung verpflichtet , alsbald an
die Schule , und zwar an den Ordinarius , eine von den Eltern
oder deren Stellvertretern beglaubigte Entschuldigung zu schicken .
In zweifelhaften Fällen kann von einem Schüler bei seinem
Wiedererscheinen verlangt werden , daß er sich über die Versäum¬
nis und deren Notwendigkeitdurch ein Zeugnis der Eltern oder
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des Arztes ausweist . Jeder Schüler aber , der krank war , hat
sich bei seinem Wiedererschemenin der Klasse zu melden bei
allen Lehrern , deren Unterricht er versäumt hat .

s 7 -
Die Erlaubnis , einen Schultag oder eine Schulstunde zu

versäumen , erteilt der Rektor . Jeder Schüler , der eine solche
Erlaubnis nachsucht , wendet sich mit dem schriftlichen Gesuch ,
das den Grund enthalten und durch die Eltern oder deren Stell¬
vertreter beglaubigt sein muß , zuerst an seinen Ordinarius , und
wenn dieser das Gesuch durch Unterschrift befürwortet hat , holt
er die Genehmigung des Rektors ein .

Die Erlaubnis zum Versäumen einer Turnstunde wird
nur vom Rektor erteilt . Der Schüler hat die vom Rektor unter¬
schriebene Bescheinigungdem Turnlehrer zuzustellen .

Muß ein Schüler wegen Erkrankung die Entlassung aus
der Unterrichtsstunde nachsuchen , so wird diese vom unterrichten¬
den Lehrer erteilt , der darüber einen besonderen Vermerk in das
Klassenbuch einträgt .

8 8 / >
Der Unterricht beginnt vormittags um 8 Uhr , nur während

der Monate Mai bis August um 7 Uhr . Jeder Schüler muß
sich , mit den nötigen Büchern , Heften und Schreibmitteln versehen ,
pünktlich , doch nicht vor ^ 7 bez . -̂ 8 Uhr dazu einfinden , ohne
Aufenthalt auf den Treppen sich in seine Klasse begeben und
den Beginn des Unterrichts ruhig abwarten . Zur Morgenan¬
dacht werden die Klassen S Minuten vor Beginn durch Glocken¬
zeichen abgerufen . Der Primus hat seine Mitschüleraufzufordern ,
daß sie in der Wandelhalle antreten und geschlossen nach der
Aula abrücken .

Am Nachmittage beginnen alle Unterrichtsstunden , sowohl
die wissenschaftlichen wie die Turnstunden, zehn Minuten nach
dem Schlage , so daß zwischen den aufeinanderfolgendenStunden
jedesmal eine Pause von 10 Minuten stattfindet . Das Rad¬
fahren innerhalb der Franckeschen Stiftungen ist nicht gestattet .

§ 9 .
Nach der zweiten und nach der vierten Vormittagsstunde

sind 15 , zwischen den übrigen Lehrstunden je 10 Minuten zur
Erholung bestimmt . Die Schüler müssen während der Erholungs¬
pausen dieMasse verlassen und sich auf dem Schulhofe ergehen ,
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ohne Bücher zum Lernen mit hinunter zu nehmen und ohne
zu lärmen , bis das mit der Glocke gegebene Zeichen in die Klassen
zurückruft .

Die Entscheidung darüber , ob die Schüler sich bei schlechtem
Wetter während der Pause in den Wandelhallen anstatt auf dem
Schulhofe aufhalten dürfen , gibt derjenige Lehrer , welcher die
Hofaufsicht hat .

Solchen Schülern , die aus Gesundheitsrücksichten die Pause
nicht auf dem Schulhofe verbringen wollen , wird der Aufenthalt
in den Wandelhallen gestattet . Doch bedarf ein jeder hierzu der
Bescheinigung seines Ordinarius , ohne die er vom aufsicht -
führenden Lehrer genötigt wird , in der Pause den Schulhof auf¬
zusuchen . Im Klassenzimmer muß jeder Unfug , namentlich das
Herumlausen , das Stehen auf Tischen und Bänken , das Heraus¬
sehen aus den geöffneten Fenstern , das Zuschlagen der Türen ,
vermieden werden .

s 10 .
Nach Beendigung des Unterrichts muß jeder Schüler vor

dem Lehrer das Lehrzimmer und das Schulhaus ruhig und ohne
weiteren Aufenthalt verlassen . Es ist nicht erlaubt , die Lehr¬
bücher in den Klassenzimmernzurückzulassen .

Die Schüler der Osterklassen sind auf die nördliche Treppe
und Hoftür angewiesen , die Michaelisklassen auf die südliche
Treppe und Hoftür .

8 ii -
Alles Verunreinigen, Beschädigen und Verderben der Lehr¬

mittel , der Geräte , Wände , Fenster , der Lüftungs - und Heizungs -
Vorrichtungen , sowie der zum Schmuck der Klassenzimmer dienen¬
den Gegenstände ist bei Strafe der Herstellung auf Kosten des
Täters und sonstiger Ahndung des Mutwillens oder gar der
Böswilligkeit untersagt . Läßt sich der Täter nicht ermitteln , so
haftet die Klasse für jeden in ihrem Lehrzimmer angerichteten
Schaden . Das Herumwerfen oder Liegenlassen von Papier im
Inneren und in der Umgebung des Schulhauses ist untersagt .

§ 12 .
Pcrlmltcn Jeder Schüler ist zunächst und hauptsächlich an den

A° » Ordinarius seiner Klasse gewiesen und verpflichtet , dessen An¬
ordnungen willig und pünktlich nachzukommen und ihm über sein
Tun und Treiben wahrhaftig und aufrichtig Rechenschaft zu geben .
Er hat von ihm über die zweckmäßige Benutzung des
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Unterrichts , über die Einrichtung seiner Studien und die Wahl
der Privatlektüre Anleitung und Unterstützung , auch über sonstige
Verhältnisse seines Lebens väterlich wohlmeinendeBeratung zu
erwarten .

Auch die Eltern der Schüler werden sich am besten in
allen derartigen Fragen zuerst an den zuständigen Ordinarius
wenden .

Z 13 .
Jeder Schüler ist allen Lehrern der Anstalt unbedingten

Gehorsam schuldig . Er soll Achtung vor dem Alter , Höflichkeit
gegen jedermann , besonders gegen Fremde beweisen . Außer der
äußern Höflichkeit , welche er jedem Lehrer , wo er ihm begegnet ,
schuldig ist , wird er durch aufrichtiges Vertrauen , ohne Heuchelei
und Verstellung , durch ein gefälliges und bescheidenesBe¬
nehmen , durch Redlichkeit und Wahrhaftigkeit die seinem Ver¬
hältnisse entsprechende Gesinnung an den Tag legen , vor Lüge
aber , Trotz und Widerspenstigkeit sich ernstlich bewahren . Glaubt
er sich rechtfertigenzu müssen , so hat er seine Sache nur in dem
Tone der Bescheidenheitund Ehrerbietung vorzubringen und
muß sich dabei stets der Wahrhaftigkeit befleißigen .

§14 .
Überhaupt wird von jedem Schüler erwartet , daß er sich

gegenüber den Einrichtungen und Anordnungen der Schule , der
er angehört , stets das Gefühl der Verpflichtung bewahrt . Ein
jeder soll an seinem Teile überall dazu beitragen , daß das Wohl
des einzelnen wie der Gesamtheit gefördert werde und daß ins¬
besondere in der Klassengemeinschaft die rechte Gesinnung und
ein geziemenderTon herrschen .

. sis .
Untereinander haben die Schüler Gefälligkeit , Verträglich - Pcrlmiten

keit und freundliches Wohlwollen zu beweisen . Die jüngeren MiWucr .
Schüler werden den Vorstellungen und Mahnungen ihrer älteren
Mitschüler gern Gehör geben und die älteren sich bemühen ,
jenen in allen Stücken mit einem guten Beispiele voranzugehen
und darin die wahre Überlegenheit des gereifteren Alters zu
erweisen .

s 16 .
Verspottung , Neckereien oder gar Mißhandlungen , besonders

neu in eine Klasse eintretender Schüler , sind durchaus untersagt .
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Überhaupt ist jede Beleidigung , sie geschehe durch Worte oder
mit Tätlichkeit , sowie jedes Unrecht gegen die Person und das
Eigentum eines andern straffällig . Alle Selbsthilfe und Selbst¬
rache ist verboten . Ein beleidigter Schüler hat sich mit seiner
Klage zunächst an den Ordinarius und nach Umständen an den
Rektor zu wenden .

Z17 .
Hiiiisiicher Ständige Arbeitszeiten sind im Winter die Stunden

von 5 — 7 Uhr , im Sommer von 2 — 4 Uhr . Für sämtliche
Hausschüler ist diese Arbeitszeit durch die Hausordnung festgesetzt ,
aber auch die Stadtschüler haben sich möglichst an diese Tages¬
einteilung zu binden .

Eine täglich nur zweistündige Arbeitszeit wird für die
Schüler mittlerer und namentlich oberer Klassen nicht ausreichen ;
diese werden Frühstunden und spätere Abendstunden hinzunehmen
müssen .

8 1 « .
Von dem häuslichen Fleiße des Schülers wird nicht bloß

sorgfältige Vorbereitung und fleißige Wiederholung , sondern
auch gründliche Bearbeitung und saubere Reinschrift der schrift¬
lichen Aufgaben und sicheres Können der zum Auswendiglernen
aufgegebenen Stücke gefordert . Fremde Beihilfe bei der Bearbeitung
der Aufgaben , der Gebrauch überschriebenerund den Schulzweck
sonst vereitelnder Ausgaben von Schriftstellern , sowie aller Hilfs¬
mittel , welche die eigene Tätigkeit hindern und die Arbeit in
schädlicher Weise erleichtern , ist untersagt .

Z19 .
Gewissenhafter Privatfleiß , der sich nicht bloß auf flüchtige

Lektüre beschränkt , wird von allen Schülern , ganz besonders
von denen ^ der oberen Klassen erwartet .

§ 20 .
Über Privatunterricht in irgend einer Wissenschaft , Sprache

oder Kunst werden die Schüler am besten mit ihren Ordinarien
sich beraten , damit alles Übermaß geistiger Anstrengung vermieden
werde . Ohne die Genehmigung des Rektors dürfen sie Privat¬
unterricht weder nehmen noch erteilen . Wenn ein Schüler der
oberen Klassen Privatunterricht erteilen will , so hat er das
schriftliche Gesuch mit Angabe seiner Wohnung dem Ordinarius
vorzulegen , dessen Unterschriftals Befürwortung gilt , und dann
dem Rektor einzureichen .
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§21 .
DieBenutzungder Klassenbibliotheken steht sämtlichen Schülern Bi »iwtr, crc » .

frei . Ein geliehenes Buch darf keinem , auf dessen Namen es
nicht eingetragen ist , überlassen und muß von dem Empfänger
selbst zur festgesetztenZeit zurückgeliefert werden . In der Schule
darf ein solches Buch nicht gebraucht werden . Wer ein Buch
verliert oder beschädigt , hat es zu ersetzen . Das Entleihen von
Büchern aus Leihbibliotheken ist nicht gestattet .

§ 22 .
Keiner darf in auffallenderund von guter Sitte abweichender Tonstincs

Tracht erscheinen . Das Tragen studentischer Abzeichen , nament - ^ " '' altc » .
lich mehrfarbiger Mützen und Bänder , ist verboten ; die Nach¬
ahmung akademischer Verbindungen wird besonders hart bestraft .
Das Zuschauen bei Studentenduellen ist streng verboten .

§23 .
Die Teilnahme an politischen Vereinen jeder Art , der

Besuch politischer Versammlungen und der öffentlichenGerichts¬
verhandlungen ist durch allgemeine Landesgesetze untersagt .

§ 24 .
Das Tabakrauchen ist den Schülern der Prima und

Sekunda , soweit sie die Zustimmung ihrer Eltern nachweisen
können , jedoch nicht auf der Straße und nicht an öffentlichen
Orten gestattet .

§25 .
Das Auftreten der Schüler in der Öffentlichkeit untersteht

zunächst der Aufsicht und Verantwortlichkeitder Eltern oder ihrer
Stellvertreter , doch ist die Schule berechtigtund verpflichtet , an
die Lebensführung ihrer Zöglinge diejenigen Anforderungen zu
stellen , welche für Knaben und junge Leute der gebildetenGesell¬
schaft gelten und sich aus den ernsten Aufgaben des Schullebens
ergeben .

§26 .
Zusammenkünftevon Schülern zu Trinkgelagen , Schmause¬

reien , zu Spiel und anderem Müßiggange , sowie der Verkehr
in Wirtshäusern , Restaurationen und anderen derartigen öffent¬
lichen Lokalen sind verboten ; ebenso alles Zusammentreten zu
ungesetzlichen Zwecken , sowie sichtliches oder geheimes Einver¬
ständnis zu gemeinschaftlicher Ungebühr .
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s 27 ,
Die Schüler sollen in der Regel im Winter abends nach

Tische nicht mehr ausgehn , im Sommer aber , wenn es dunkel
wird , zu Hause sein /

Diese Ordnung ist für die auswärtigen Schüler bindend ;
den Eltern unserer einheimischen Schüler wird die Beachtung
derselben dringend empfohlen .

Die Beaufsichtigung des häuslichen Lebens der auswärtigen
Schüler wird nach Bedürfnis besonders geregelt ,

Z28 .

Die Schüler sollen nicht untereinander mit ihren Büchern
oder anderen Sachen Handel treiben . Solche von Mitschülern
gekaufte Gegenstände müssen , unter Umständen auch ohne Ent¬
gelt , zurückgegeben werden .

§29 .

Geldsammlungen zu irgend welchen Zwecken dürfen nur
mit Erlaubnis des Rektors veranstaltet werden . Einladungen ,
Nachrichten , Programme , Postkarten , Lieder für Abiturientenfeiern
u . dgl . dürfen nicht ohne die Genehmigung des Rektors gedruckt
werden .

s 30 .

Zeugnisse werden den Schülern am Schluß eines jeden
Vierteljahres erteilt . Sie sind stets den Eltern sofort zur Unter¬
schrift vorzulegen und am ersten Tage nach den Ferien dem
Ordinarius vorzuzeigen.

8 31 -
Abliang . Wer die Schule zu verlassen beabsichtigt ( was in der Regel

nur zu Ostern oder Michaelis geschehen kann und spätestens
14 Tage vor Schluß des Halbjahres angemeldet werden muß ),
hat unter Benutzung eines Abmeldescheines die schriftliche Erlaub¬
nis seiner Eltern oder ihrer Stellvertreter beizubringen mit aus¬
drücklicher Angabe darüber :

mit welchem Tage der Schüler abgehen soll ;
d ) ob der Abgehendeins praktischeLeben oder auf eine

andere Schule und auf welche er überzugehen gedenkt ;
e ) ob er ein Abgangszeugnis bestellt .



— 11 —

Abgangszeugnisse sind kostenfrei und werden den abgehenden
Schülern wie die Vierteljahrszeugnisse vom Ordinarius ausge¬
händigt oder zugeschickt .

§ 32 .
Die Strafen , welche gesetzwidrig handelnde Schüler treffen , Strafen ,

steigern sich von der Zurechtweisungim stillen bis zu der öffent¬
lichen Ausweisung aus der Schule nach Maßgabe des Vergehens ,
der dabei obwaltenden Umstände , der früheren Führung und der
Eigentümlichkeiteines jeden Schülers .

Z . 33 .
1 . Einem der bestehenden Schülervereinekönnen nur Schüler Samier -

der Klassen I° — II " beitreten . Sie bedürfen dazu der Genehmi - " " " ne .
gung der Eltern oder des Erziehers . Ein Schüler darf in der
Regel nur einem Vereine angehören . Sobald die Teilnahme
an einem Vereine Haltung und Fleiß eines Schülers nachteilig
beeinflußt , wird er genötigt , auszutreten

2 . Wie die Satzungen des Vereins bei der Einrichtung
dem Rektor zur Genehmigung vorzulegen sind , so bedarf auch
jede Änderung der Satzungen seiner Bestätigung .

3 . Zu Beginn eines jeden Halbjahres muß eine Liste über
den Bestand des Vereins dem Rektor zur Genehmigung einge¬
reicht werden . Darauf müssen a) die Mitglieder , d ) Ort
und Zeit der Zusammenkünfte , o ) die dem Vereine anver¬
trauten Schlüssel , ä ) die im letzten Halbjahr angeschafften oder
geschenkten Bücher und Geräte verzeichnet sein .

4 . Jeder Verein hat sich an einen Lehrer anzuschließen
als an seinen Gönner und Berater , der vollen Einblick in das
Leben des Vereins hat ; zu Beginn jedes Halbjahres wird ihm
eine Abschrift der an den Rektor einzureichenden Liste übergeben .

ö . Diejenigen Vereine , welche eine der drei Turnhallen
für ihre Zusammenkünfte benutzen , werden zu Beginn eines
jeden Halbjahres durch ihren Vorstand bei demjenigen Turn¬
lehrer angemeldet , dem die Aufsicht über die Turnhallen und
Turnplätze übertragen ist .

6 . Personen , die nicht zur Schule gehören , sind von den
Zusammenkünften der Vereine ausgeschlossen ; werden solche zur
regelmäßigen Teilnahme oder für besondere Gelegenheiten ein¬
geladen , so bedarf es der ausdrücklichen Genehmigung des
Rektors .
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7 . In der Öffentlichkeit darf der Verein nie ohne einen Lehrer
auftreten . Diejenigen Tertianer , denen an den Übungen der
musikalischen und Turnvereine teilzunehmen ausnahmsweise ge¬
stattet ist , dürfen sich an Spaziergängen und Feiern des Ver¬
eins nicht beteiligen .

8 . Die Vorstände der Vereine sind verpflichtet , das Ver¬
zeichnis des Inventars und der Bibliothek sowie die Kassen¬
rechnung mit Sorgfalt zu führen -

9 . Ein Verein darf Einladungen, Nachrichten , Programme
u . a . nur mit jedesmaliger Genehmigung des Rektors drucken
oder vervielfältigen lassen .

Dr . Alfred Rausch ,
Rektvr der Lateinischen Hauptschule .
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